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Öffentliche Vernehmlassung Einführung des Englischunterrichts an der 
Primarschule; Vernehmlassungsbericht vom 30. November 2006 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken für die uns mit Schreiben vom 30. November 2006 eingeräumte Möglichkeit zur 
Stellungnahme. Wir erlauben uns, Ihnen einerseits grundsätzliche Überlegungen zu unterbreiten und 
andererseits den Fragebogen zu retournieren. Unsere Erwägungen lassen sich wie folgt 
zusammenfassen (vgl. auch unsere diesbezügliche Stellungnahme vom 11. April 2001). 
 
1. Das absolut vorrangige Ziel des Sprachenunterrichts in der obligatorischen Schule ist die 

möglichst perfekte Beherrschung der Schriftsprache Deutsch («Hochdeutsch»). Wir ersuchen 
Sie, alle geeigneten Massnahmen zu treffen, um die Qualität des Deutschunterrichts in 
sämtlichen sprachrelevanten Fächern in der Volksschule Aargau flächendeckend auf 
Höchstniveau zu gewährleisten.  

2. Wir befürworten die Einführung des Fremdsprachenunterrichts ab dem 3. Schuljahr der 
Primarschule Aargau. Diese Zustimmung ist allerdings an die Bedingung geknüpft, dass 
sämtliche Regelklassen die Zielsetzung gemäss Ziff. 1 erreichen können. 

3. Die Frage, welche Fremdsprache an der Primarschule Aargau zuerst eingeführt wird, ist u.E. 
sekundär, weil für die Wirtschaft die Fremdsprachenkompetenz am Ende der 
obligatorischen Schulzeit entscheidend ist. Wir sind mit der Einführung von Englisch als erste 
Fremdsprache ab der 3. Primarklasse einverstanden, weil die Mehrheit der Deutschschweizer 
Kantone das auch tut. Wir bedauern es aber ausserordentlich, dass nicht einmal innerhalb 
der Nordwestschweiz eine einheitliche Lösung zustande kommt. Die Harmonisierung der 
Volksschule darf sich nicht auf Strukturen beschränken, sondern muss auch Inhalte 
beschlagen. Andernfalls wird der angestrebte Nutzen nicht erzielt. 
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